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I N H A LT

editorial 09 | 2021

Digitalisierung (in)  
der Medizin
NUTZEN UND CHANCEN VERSUS DATENSCHUTZ

An(auf)geregt durch eine aktuelle Pressemitteilung des Bayeri-
hen e n heit  n  Pflegemini teri m  bri ht e  ie er 

einmal aus mir, dem Datenschützer aus Leidenschaft, heraus.

ayern  e n heit  n  Pflegemini ter la  olet hek 
will die Bürger*innen in unserem schönen Bayernlande über 

ie han en er igitali ier ng in e n heit n  Pflege in-
formieren (was ja unseren Politikern als amtierende Weltmeis-
ter der Digitalisierung, derzeit besser Olympiasieger der 
D igitalisierung, besonders gut zu Gesicht steht). Dies kürzlich 
kund getan im Rahmen der Eröffnung einer Ausstellung zum 
Thema E-Health in Kaufbeuren. In der Digitalisierung liegt die 

k n t  be on er  im erei h e n heit n  Pflege  o er 
Herr Minister. Digitale Technologien sorgen laufend für neue 
Möglichkeiten und Erleichterungen in allen Bereichen des Le-
bens. Besonders im Medizin- und Gesundheitsbereich sind 
digitale Angebote und Innovationen von großer Bedeutung. So 
bedeutet E-Health einfach, dass für die Behandlung und Be-
tre ng on Patienten n  Pflegebe r tigen mo erne n or-
mations- und Kommunikationstechnologien genutzt werden. 
Hier liegt viel Potential, damit die Bürger*innen eine noch bes-
sere Behandlung und Betreuung bekommen, ob im ländlichen 
Raum oder zuhause, so der Minister weiter. 

Des Weiteren informiert die Ausstellung zu Themen E-Rezept, 
der elektronischen Patientenakte (ePA), Gesundheits-Apps 
oder zur Telematikinfrastruktur (TI), die als „Datenautobahn“ 
alle kte re in e n heit n  Pflege erbin et. em gibt 
sie praktische Tipps zu Datenschutz und Sicherheit. Mit der 
Entwicklung dieser sog. Themeninsel E-Health soll der breiten 

entli hkeit er tan  er Te hnik in e n heit n  Pflege 
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E D I T O R I A L

und die damit verbundenen Möglichkeiten vorgestellt werden. 
Wobei für mich ein smarter Medikamentenspender z.B. hier 
sicher nicht das Maß der Dinge sein kann. So weit, so gut? So 
weit, so schön? So weit, so sicher?

Die Digitalisierung in der Medizin und damit die Bereitstellung 
und Speicherung von höchst sensiblen personenbezogenen 
Daten wird in ihrem Nutzen und in ihren Chancen von unseren 
Politikern in den höchsten Tönen beschrieben und letztendlich 
auch gefordert. Sei es auf Landesebene unser Landesminis-
ter Holetschek oder sei es auf Bundesebene Bundesgesund-
heitsminister Spahn. Zumal sich die Deutschen ja mehr Tem-
po bei der Digitalisierung wünschen (Umfrage Bitkom). Es 
herrsche in der Bevölkerung eine hohe Bereitschaft zur Spen-
de von Gesundheitsdaten für die Forschung. Zwangsläufig 
entstehen hierbei in Zukunft große Datenpools (Big Data) und 

e ken  a h a t hon ang lä g  nat rli h egehrli h-
keiten, legale und illegale.

Die Pharma-, Diagnostika- und die Medizintechnikbranche er-
hoffen (fordern eigentlich) sich einen Zugang zu den anony-
misierten Patientendaten, die in einem künftigen Forschungs-
datenzentrum zusammengetragen werden sollen. (Einige 
europäische Nachbarn machen uns dies bereits vor.) Bislang 
sollen die sensiblen Daten ja nur Institutionen des Gesund-
heitswesens (gematik???), einigen Behörden und der öffent-
lichen Forschung zur Verfügung stehen. Die industrielle For-
schung ist hier noch im Moment außen vor. 

Mehrere Industrieverbände sehen in der derzeitigen Aus-
gestaltung der Telematikinfrastruktur (z.B. ePA) eine Behinde-
rung von praktikabler Nutzung für die Forschung. Der IT-Ver-

band Bitcom fordert uns Ärzte*innen auf, die wir 
ja zentrale Player in dem Spiel sind, offener ge-
genüber Digitalisierung zu sein (ärztliche Schwei-
gepfli ht . 

Die Akzeptanz zur Bereitstellung ihrer höchst sensiblen 
Daten  ist trotz allem bei den vielen Patienten nicht selbstver-
ständlich, zumal kaum jemand genau weiß, wer tatsächlich 
Zugriff auf seine  personenbezogenen Daten hat. Cyberkrimi-
nalität ist hier nur eines der Stichworte. Die Angriffe auf Platt-
formen im deutschen Gesundheitswesen nehmen in einem 
besorgniserregenden Maße zu, die Bedrohungslage wird jetzt 
schon von entsprechenden Kompetenzträgern als „hoch“ ein-
gestuft. Betriebstechnologien (unter anderem Röntgenappa-
rate, CT, MRT) sind leider vieler Orts noch nicht sicher genug. 
Erpressungen per Ransomware stehen mittlerweile auf der 
Tagesordnung. „Legale“ Datennutzer und Verarbeiter wie 
Google seien hier nur am Rande erwähnt (Algorithmus!).

Trotz aller hehren und schönen Worte unserer Politiker*innen, 
wir sind diejenigen die  am Ende von den Hunden gebissen 
werden, nicht der wechselnde politische Mandatsträger. Un-
sere praxisgenutzte Hard- und Software muss in der Champi-
onsleague spielen, nicht in der Kreisklasse. Wir stehen für die 
von uns erhobenen und weitergereichten Daten in der Verant-
wortung. Diese Botschaft kann leider nicht oft genug wieder-
holt werden. Die Schlacht um sensible personen-bezogene 
Daten hat längst begonnen und ich fürchte, sie ist auch schon 
längst entschieden…“money makes the world go round“.

Karl Sochurek
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INFLUENCER
IN HEALTH-CARE

Noch vor wenigen Jahren war es für die Werbebranche und die 
Marketing-Agenturen undenkbar oder besser unmöglich, In-
fl en er o er ein ng beeinfl er im ealth are erei h  
platzieren. Das hat sich inzwischen völlig geändert. Früher wa-
ren Beauty & Livestyle, Mode, Technik, Automotive, Sport oder 

rnähr ng ie kti ität el er er nfl en er infl nehmer  
hier sind bis 2017, nach Angaben des Bundesverbandes Digi-
tale Wirtschaft (BVDW) e.V., 68 % aller deutschen Online-User 
über Social Media auf ein Produkt aufmerksam geworden. 
Heute hat die Gesundheitsbranche – Healthcare fast nahtlos 
aufgeschlossen. So erhalten Unternehmen für jeden US-Dol-
lar  er r nfl en er arketingkampagnen a gegeben ir  
6,5 US-Dollar Umsatz mit steigender Tendenz.

Was ist ein Influencer?

in nfl en er i t eman  er i h en  er orben hat  eine 
glaubwürdige Informationsquelle im Internet zu sein. Durch 

log  n  o ial e ia onten in piriert ein nfl en er eine 
Follower, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Er ist der The-
menexperte, der zu den Visionen des jeweiligen (Zahn-)Arztes 
bzw. des Unternehmens aus dem Bereich Medizinprodukte 
oder Pharma passen muss.

in ahnme i ini her nfl en er moti iert eine nhän
ger  i h m ihre ähne n  ihr ahnfl ei h  k mmern  emp
fohlene Zahnprodukte zu kaufen, an regelmäßigen zahnärzt-

lichen Untersuchungen teilzunehmen und andere kluge 
Entscheidungen in Bezug auf ihre Mundgesundheit zu treffen. 

er nfl en er m  kein ahnar t ein  ob ohl e  immer mehr 
Zahnärzte gibt, die auch Influencer sind. Er muss nur über 
Zahn- und Mundgesundheit Bescheid wissen und den Wunsch-
haben, sich mit anderen zu verbinden.

a  e on ere an nfl en ern im ealth are erei h i t  a  
viele selbst Patienten sind und erst durch ihre Erkrankung zu 
ihrer „Berufung“ gefunden haben. Damit sind sie absolute 
 Experten für ihre Erfahrung und gleichzeitig authentische so-

ie nahbare orbil er mit einem hohen enti  kation potenti
al r ihre ollo er har. n  a  i t e  a h  a  a  nfl en
cer-Marketing im Gesundheitsbereich so einzigartig macht: 

ie nfl en er ollen an eren en hen mit ihrer emotiona
len Message Mut machen, sie inspirieren und ihnen einen 
Einblick in den Alltag mit einer Erkrankung oder der Anwen-
dung von Produkten geben.

ie ie nfl en er elb t in  a h ihre ollo er mei t ent
weder selbst Patienten oder aber Angehörige von Betroffenen. 

e halb geh ren ie nfl en er er ealth are ran he o t
mals zu den Mikro- (5.000 bis 100.000 Abonnenten) oder Na-
no-Influencern(500 bis 5.000 Abonnenten). Auch wenn sie 
zahlenmäßig unterlegen sind – das Interesse der Follower ist 
umso „echter“ und die Interaktionsrate umso höher. Daher 
a h ie e ei hn ng  innfl en er. 

 r n en er e barkeit ir  er egri  nfl en er ni ht gegen ert  obei immer eibli he al  a h 
männliche Personen als auch Diverse gemeint sind.
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Das heißt: nach HWG liegt Werbung nur dann vor, wenn es 
sich um eine konkrete Produktwerbung handelt. Reine Image-
werbung fällt nicht unter die Regelungen des HWG und ist nur 
unter den eingangs genannten allgemeinen Grundsätzen zu 
bea hten. ei ni ht er hreib ng pfl i htigen r neimitteln 
gilt auch das HWG. Richtet sich die Werbung an Laienpubli-
k m  a  bei nfl en er arketing i. . . er all i t  m  ie
e im eitrag ie Pfl i htangabe  i iken n  eben irk n

gen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ beinhalten. 

Fazit

en hen ertra en en hen. nfl en er la en ihre ollo
wer über die sozialen Netzwerke in Blogs und Bildern an ihrem 
Leben teilhaben. Sie sind ehrlich, sympathisch, spontan, die 

ollo er m gen ihren til. a  ie in i hen hä  g a h 
gegen Honorar arbeiten, mindert ihre Glaubwürdigkeit nicht. 

ie ollo er i en n  ak eptieren a   olange er nfl 
encer authentisch bleibt.

nfl en er arketing in o ial e ia tellt in i hen ein pro
bates Mittel zur Gewinnmaximierung das, auf das im Zeitalter 
der Digitalisierung nicht verzichtet werden sollte.

Mit besten Grüßen,

Dr. Thomas Maurer

Das bedeutet:
• Emotionale und authentische Ansprache der Zielgruppe

 ohe  enti  kation potential mit em nfl en er
• Involvierte und hochrelevante Zielgruppe
Bei Zahnarzt-Praxis-Marketing-Kampagnen
• Die Praxis wird bekannt und ihr Ruf wird verbessert

  Patienten  ie r h nfl en er ge onnen er en  in e
tieren auch eher in teurere Behandlungen

• Die Praxis erhält ein „Gesicht“

Es gilt auch rechtliche Aspekte 

des Influencer-Marketings zu beachten.

Neben den allgemeinen Grundsätzen des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG), dem Telemediengesetz 
(TMG) und der Datenschutzgrund-Verordnung (DGSVO), die für 
e e orm e  nfl en er arketing  n en ng  n en  gibt 
es im Bereich der Healthcare-Werbung einige Besonderhei-
ten, die sich aus dem Heilmittelwerbegesetz (HWG) ableiten. 
Dabei fällt nicht jede Aussage bzw. Werbemaßnahme auto-
matisch unter die strengen Regelungen des HWG. Nur, wenn 
sie sich auf Arzneimittel, Medizinprodukte oder „andere Mittel, 
Verfahren, Behandlungen oder Gegenstände, deren Gegen-
stand die Erkennung, Beseitigung oder Linderung von Krank-
heiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaften Beschwer-
den ist“ bezieht (§1(1) HWG). 

INFLUENCER
IN HEALTH-CARE
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KVB-VORSTAND: 

Digitalisierung muss nachhaltigen Nutzen  
für Patientenversorgung bringen

Die Überschwemmungen in den vom Hochwasser betroffenen 
Gebieten hinterlassen Spuren auch in zahlreichen Praxen und 
Apotheken. Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) 
bietet sofortige und unbürokratische Hilfen zur Beseitigung der 
Schäden an.

l  nan ielle  ho il e tellt ie apo ank ti t ng einen e-
trag in Höhe von 250.000 Euro zur Verfügung. 

Gleichzeitig ruft die Bank zu weiteren Spenden an die Stif-
tung auf und verdoppelt jeden eingehenden Euro. Die Mittel 
flie en irekt il erken er eilber fler  ie ent pre hen  
der Lage vor Ort den Geschädigten schnell und unkompliziert 
Unterstützung zukommen lassen können. Alle, die sich an der 

pen enaktionen beteiligen m hten  n en hier ie n tigen 
Informationen.

FLUT-KATASTROPHE: 

apoBank-Stiftung spendet 250.000 Euro  
und verdoppelt weitere Spenden für den Wiederaufbau  
von Praxen und Apotheken

A K T U E L L E S
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Schnelle Unterstützung in Höhe von 250 Mio. Euro  

und Hotline für Betroffene

Zusätzlich stellt die apoBank Kreditlinien in Höhe von 250 Mio. 
Euro bereit, um bei den betroffenen Kunden schnell und unbü-
rokratisch Liquidität sicherzustellen. Darüber hinaus gibt sie 
ihren Kunden Orientierung und Beratung bei der Inanspruch-
nahme weiterer Programme für den Wiederaufbau der beschä-
digten Praxen und Apotheken. 

Dazu werden neben den eigenen Kreditlinien Angebote 
 öffentlicher Förderinstitute genutzt, die über Hausbanken be-
antragt werden können. Die betroffenen Kunden können sich 
an ihre apoBank-Berater, die zuständigen Filialen in ihrer Re-
gion oder an die eigens dafür eingerichtete Hotline unter 
0211/5998 – 3250 wenden.

München  1 .0 .2021 _ Kritik übt der Vorstand der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) an Teilen des jüngsten 
Gutachtens des Sachverständigenrates zur Begutachtung der 
Entwicklung des Gesundheitswesens (SVR). In dem Gutachten 
„Digitalisierung für Gesundheit“ hatte der SVR unter anderem 
Grundsätze des Datenschutzes wie die Datensparsamkeit und 
die Zweckbindung der verwendeten Daten in Frage  gestellt. 
Aus Sicht des Vorstands der KVB würde dadurch das sensible 
und schützenswerte Vertrauensverhältnis zwischen Patient 
und Arzt beziehungsweise Psychotherapeut gefährdet. Der 
Vorstand der KVB schließt sich ausdrücklich der Kritik des 
Bundesdatenschutzbeauftragten Professor Ulrich Kelber an, 
der ebenfalls diverse Unstimmigkeiten in dem SVR-Gutachten 
publik gemacht hatte.
 
Der Vorstand der KVB – Dr. Wolfgang Krombholz, Dr. Pedro 
Schmelz und Dr. Claudia Ritter-Rupp – erklärte dazu: „Wir be-
grüßen grundsätzlich die Digitalisierung im Gesundheitswe-

sen und setzen uns aktiv für dessen Weiterentwicklung ein. 
Entscheidende Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die 
Digitalisierung verantwortungsvoll und sicher, mit nachhalti-
gem Nutzen für die Patientenversorgung betrieben wird. Vor-
haben, die die Patientenrechte nicht in den Mittelpunkt stellen 
oder zu wenig den Fokus auf Datenschutz und -integrität le-
gen, lehnen wir entschieden ab. Vorhandene Gesundheitsda-
ten müssen zu jeder Zeit vollständig sowie nach dem aktuel-
len Stand der Technik geschützt sein. Das Recht des Patienten 
auf informationelle Selbstbestimmung darf dabei in keiner 
Weise behindert, geschweige denn unterbunden werden.“

Der Vorstand der KVB kritisierte in diesem Zusammenhang 
den enormen Druck, der durch das Bundesgesundheitsmi-
nisterium auf die Praxen der niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten ausgeübt werde, um die verschiedenen 
Projekte der Digitalisierung in die Realität umzusetzen. Dass 
die Praxen unter den Bedingungen einer vorherrschenden 

ZA_09_2021_neu.indd   6 10.08.21   16:00

Corona-Pandemie bis zum 1. 
Juli 2021 technisch fähig sein 
mussten, die elektronische Pati-
entenakte (ePA) einlesen zu können, 
weil sonst Sanktionen drohten, sei wirklichkeitsfremd. „Mit 
der Drohung und Durchführung von Honorarabzügen er-
reicht der Gesetzgeber mit Sicherheit nicht mehr Akzeptanz 
bei den niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten, 
sondern solche Sanktionen sorgen vielmehr dafür, dass sich 
junge Kolleginnen und Kollegen tendenziell eher gegen eine 
Niederlassung in eigener Praxis entscheiden,“ so die Mei-
nung des Vorstands der KVB

Pressestelle der KVB

Telefon: 0 89 / 5 70 93 – 2192

Fax: 0 89 / 5 70 93 - 2195

E-Mail: presse@kvb.de, 

Internet: www.kvb.de

A K T U E L L E S

www.zbvmuc.de  09/21_ zahnärztlicher anzeiger_7

Hilfe beim Wiederaufbau

Für all diejenigen, die die beschädigte Einrichtung oder Gerät-
schaften in den Praxen und Apotheken reparieren oder erset-
zen müssen, bietet die Vermittlungsplattform univiva der apo-
Bank-Tochtergesellschaft naontek schnelle Hilfe bei der Suche 
nach entsprechenden Anbietern. Dazu genügt eine Erstanfrage 
über ein Sonderformular auf der Website. Daraufhin erfolgt ein 
Rückruf durch einen univiva-Berater, der den konkreten Bedarf 
entgegennimmt  pa en e nbieter emp  ehlt n  en on
takt herstellt.

„Die Auswirkungen der Hochwasser-Katastrohe haben mich 
und meine Kolleginnen und Kollegen sehr betroffen gemacht. 
Als Bank der Gesundheit ist es uns ein besonderes Anliegen, 
den Betroffenen zu helfen und die medizinische Versorgung in 
den Katastrophengebieten sicherzustellen sowie die Arbeitsfä-
higkeit in den Praxen und Apotheken möglichst schnell wieder-
herzustellen”, sagt Ulrich Sommer, Vorsitzender des Vorstands Bi
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der apoBank. „Mit unserer Spende und den Angeboten möch-
ten wir daher jenen zur Seite stehen, die aktuell mit den Folgen 
der Flut-Katastrophe zu kämpfen haben oder vor Ort wertvolle 
Hilfe leisten.”

Anita Widera

Pressereferentin 

anita.widera@apobank.de, 0211 5998 153

Internationale Dental-Schau 
hybrid

Die Internationale Dental-Schau   n et om 
22. – 25. September wie gewohnt in Köln statt. 

Das BZÄK-Programm wird – wie die IDS selber – 
hybrid geplant. Der Stand der BZÄK und ihrer Partner ist in
Halle 11.2., O/P 60/69.
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Sachsen-Anhalt: Hünecke als Präsident wiedergewählt

Am 26. Juni wurde Dr. Carsten Hünecke von den Delegierten 
der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt als Präsident bestä-
tigt. Vizepräsident ist Maik Pietsch.

Änderungen der Coronavirus-Testverordnung

Die neue Coronavirus-Testverordnung trat am 01. Juli in Kraft 
und hat gegenüber dem Referentenentwurf entscheidende 
Änderungen für die Zahnärzteschaft erfahren.

Privat und gesetzlich Versicherte haben im Rahmen der 
Verfügbarkeit von Testkapazitäten Anspruch auf Testung in 
Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus. 
Der Verordnungsgeber hat nunmehr den Leistungserbringer-
katalog u.a. um Zahnarztpraxen erweitert.

Auf den BZÄK-Sonderseiten zum Coronavirus werden die 
wesentlichen Neuerungen zusammengefasst:
www.bzaek.de/corona-test

Große Medizinergruppe

98.734 Mitglieder waren zum 31. Dezember 2020 bei den 
Zahnärztekammern in Deutschland registriert. Ca. 72.500 da-
von standen aktiv im zahnärztlichen Berufsleben.
Quelle: BZÄK, Statistiken der (Landes-)Zahnärztekammern

Steuerfreie Corona-Prämie für Mitarbeitende

Unternehmen können sich bei ihren Mitarbeitenden seit März 
vergangenen Jahres mit einem steuerfreien Corona-Bonus in 
Höhe von maximal 1.500 EUR bedanken. Das ist jetzt sogar 

Mundgesundheitsziele 2030 der BZÄK

Ein Beitrag zur Gesundheitssystemgestaltung

Bereits 1996 verabschiedete die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) die ersten Mundgesundheitsziele für Deutschland. 
Ausgangspunkt waren die damals entwickelten Initiativen von 
WHO und FDI. Die mittlerweile dritte Weiterentwicklung der 
Mundgesundheitsziele der BZÄK erfolgte 2020/2021 auf 
Grundlage aktueller oralepidemiologischer Studien und bietet 
erneut die Möglichkeit der Re-Evaluierung und der gesund-
heit politi hen Po itionier ng. o ohl ie ä  gkeiten on 
Mund-, Kiefer-, Gesichtserkrankungen als auch der Versor-
gungsgrad und die Therapiebedarfe stellen die Basis. Die vor-
mals zahnbezogene Zentrierung wurde um krankheitsbezoge-
ne als auch mundgesundheitsförderliche und präventive 
Zielprojektionen erweitert.

Der zahnärztliche Berufsstand konnte in den letzten 35 Jah-
ren nachweisen, dass zahnmedizinische Prävention unter ent-
sprechenden Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems 
sehr erfolgreich ist. Die Zahnmedizin nimmt dabei im medizini-
schen Fächerkanon eine Vorbildrolle ein. Dennoch gibt es noch 
zahlreiche Präventionspotentiale, nicht nur in der Zahnmedizin, 
die genutzt werden können. Die aktuellen Mundgesundheits-
ziele für Deutschland bis 2030 verdeutlichen dies und zeigen 
Strategien zur Erreichung der formulierten Zielsetzungen auf. 
Dabei geht es auch um sozialpolitische und gesundheitsökono-
mische Voraussetzungen im Gesundheitssystem, die erfüllt 
sein müssen. An diesen Punkten setzt die BZÄK an.

Die Mundgesundheitsziele sind vom Institut der Deutschen 
Zahnärzte publiziert:
www.idz.institute/mundgesundheitsziele

0 7 _ 2 1

Klartext
 aktueller Klartext der Bundeszahnärztekammer  Folgen Sie uns unter @bzaek_eV bei Twitter
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Neu: Infografik Kariesprävention mit Fluoriden

Die Empfehlungen zur Fluoridgabe wurden von den relevanten 
Fachgesellschaften und -organisationen gemeinsam entwi-
ckelt. Die konsentierten Handlungsempfehlungen zur Karie-
sprävention im Säuglings- und frühen Kindesalter wurden in 
einer ne en n ogra  k er  ammenge a t
www.bzaek.de/kinder-und-jugendzahnmedizin

Film zur Ausbildungsleistung der Freien Berufe

Die Freien Berufe sind eine wichtige Säule der Wirtschaft – 
und auch der Berufsausbildung. Über 127.000 junge Men-

hen er en er eit on er reiber fl er ha t a gebil et. 
Die Ausbildungsberufe sind vielfältig. Ein kurzer Film skizziert, 

a  ie reien er e al  rittgr ter erei h bei er ber fl i
chen Ausbildung alles leisten:
www.freie-berufe.de/berufliche-bildung-staerken

Initiative proDente

proDente hat derzeit Presseunterlagen veröffentlicht zu  „Ge-
sunde Kinderzähne: gemeinsame Empfehlungen zu Fluorid“ 
(https://t1p.de/xrgh  ) sowie  rund um die „Lückenlose Hygie-
nekette zwischen Praxis und Labor“ (https://t1p.de/7hvt).

Außerdem ist ein kostenfreier dentaler Sprachführer, der 
das Wichtigste in sieben Sprachen übersetzt, bestellbar: 

Pressekontakt

Dipl.-Des. Jette Krämer

+49 30 40005-150, presse@bzaek.de

bis zum 31. März 2022 möglich, denn die zunächst bis zum 
30. Juni 2021 befristete Regelung wurde nun noch einmal ver-
längert. Details unter:
www.steuerring.de/corona-krise-bonuszahlung-

bis-1500-euro-steuerfrei

Hygienepauschale bis 30. September verlängert

BZÄK, PKV-Verband und Beihilfe von Bund und Ländern ha-
ben sich auf eine erneute Verlängerung der sog. Corona-Hygi-
enepauschale bis 30. September 2021 verständigt.Die Pau-
schale kann weiterhin zum Einfachsatz in Höhe von 6,19 Euro 
berechnet werden und soll die derzeitigen Mehraufwendun-
gen etwas abfedern. Das von den Organisationen gemeinsam 
getragene Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen hat-
te einen pragmatischen 40. Beschluss gefasst. Er ist erneut 

eleg r eine nb rokrati he n  it ation fl exible an
lungsfähigkeit der Beteiligten und dokumentiert deren Verant-
wortungsbewusstsein.
www.bzaek.de/informationen-zur-goz.html 

Neuer Datenschutzleitfaden: IT-Sicherheit in Zahnarztpraxen

Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztliche Bundesver-
einigung haben ihren aktualisierten und um Aspekte der neuen 
IT-Sicherheitsrichtlinie erweiterten Leitfaden „Datenschutz und 
IT-Sicherheit“ veröffentlicht. Er soll Praxen beim Umgang unter-
stützen: Es werden z.B. die Anforderungen an PCs, Mobilgeräte, 
Tablets, medizinische Geräte sowie Praxissoftware erläutert. 
Das speziell auf die zahnärztliche Versorgung zugeschnittene 
Angebot kann auf beiden Websites abgerufen werden.
DatenschutzleitfadenBi
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geeinrichtungen und Personen mit Vorerkrankungen sind in ei-
nigen Ländern immer noch niedrig. Da sich Impfungen als wirk-
sam bei der Verhinderung von schweren Krankheitsverläufen 
und  Todesfällen erwiesen haben, werden mehr Fälle in 
diesen vorrangigen Gruppen auch zu mehr Kranken-
hauseinweisungen und Todesfällen führen. Des-
halb müssen wir dringend dafür sorgen, dass 
alle vorrangigen Gruppen geimpft werden.“

„Um die Pandemie zu beenden, müssen 
wir schnell und ausgewogen in allen Län-
dern den Impfbetrieb ausweiten und ggf. 
auch die Impfstoffherstellung und die 
Verteilung von Dosen fördern, um in je-
dem Land die besonders gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen zu schützen.“

o enhagen  02.0 .2021 _ Die Zahl der Fälle von COVID-19 
in der Europä ischen Region der WHO seit Beginn der Pande-
mie hat die 60-Millionen-Marke überschritten; dies geht aus 
neuen, von WHO/Europa veröffentlichten Daten hervor.

Dr. Dorit Nitzan, Direktorin für gesundheitliche Notlagen in der 
Europäischen Region der WHO, sagte: „Das Ende der Pande-
mie ist immer noch am Horizont, und leider hat COVID-19 in 
der Europäischen Region mehr als 1,2 Millionen Menschenle-
ben gekostet. Es ist wichtig, dass die Länder auch weiterhin 
ihre gemeinsamen Bemühungen zum Schutz der anfälligsten 
und am stärksten gefährdeten Menschen fortsetzen.“
„Die Durchimpfung ist zwischen den Mitgliedstaaten in der 
Europäischen Region der WHO sehr uneinheitlich, und die 
Impfraten unter den vorrangigen Bevölkerungsgruppen wie den 

ber ährigen  e n heit a hkrä ten  en hen in Pfle-

WHO/Europa meldet Überschreiten 
der 60-Millionen-Marke bei COVID-19-Fällen 
in der Europäischen Region

Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) 
spricht sich für ein flächendeckendes 
Angebot an Corona-Impfungen für Kin-
der und Jugendliche zwischen 12 und 
17 Jahren aus und macht zudem den 
Weg frei für Auffrischungsimpfungen ab 
September. Der GMK-Vorsitzende und 
bayerische Gesundheitsminister Klaus 
Holetschek sagte am Montag in Mün-
chen: „Wir gehen vorbereitet in den 

erb t. lle än er er en flä hen e-
ckend Corona-Impfungen für Kinder und 
Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren 
anbieten. Voraussetzung ist, dass eine 
ärztliche Aufklärung sowie eine notwen-
dige Zustimmung der Sorgeberechtigten 
gewährleistet werden. Bei den Auffri-
schungsimpfungen wollen wir ab Sep-
tember die gesundheitliche Vorsorge 
gegen das Coronavirus vor allem bei den 
besonders gefährdeten Bürgerinnen 

und Bürgern stärken und zum Beispiel 
mobile Teams in die Alten- und Pflege-
heime schicken.“ Darauf haben sich die 
GMK-Mitglieder einstimmig in einer Vi-
deokonferenz geeinigt.

IMPFUNGEN FÜR KINDER UND  
JUGENDLICHE AB 12

Der Beschluss bekräftigt, dass Kinder 
und Jugendliche sowohl in den Impf-
zent ren als auch durch niedergelassene 
Kinder-, Jugend- und Hausärzte sowie 
als Angehörige von Beschäftigten durch 
Betriebsärzte geimpft werden können. 
Zudem haben die Länder unter ande-
rem zugestimmt, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen in Universitäten und 
Berufsschulen deutschlandweit struktu-
rierte, niedrigschwellige Angebote zu 
machen, was teilweise schon in einigen 
Ländern geschieht. Darüber hinaus kön-

nen Kindern niedrigschwellige Angebote 
gemacht werden. Holetschek erläuterte: 
„Das ist ein Baustein, um einen siche-
reren Start in den Lehr- und Lernbetrieb 
nach den Sommerferien zu ermög lichen. 
Impfzentren, Ärzte und Betriebsärzte ste-
hen bereit.“ Die Chefs der Gesundheits-
ressorts von Bund und Ländern knüpfen 
damit an einen Beschluss vom 6. Mai 
an. Damals hatte die GMK beschlossen, 
dass Kinder und Jugendliche möglichst 
bis Ende August ein Impfangebot bekom-
men sollen, sofern der Impfstoff zugelas-
sen wird.

Holetschek bemerkte: „Inzwischen ha-
ben wir sogar zwei hochwirksame und 
seit Monaten erprobte mRNA-Impfstof-
fe, die in der EU ab zwölf Jahren zugelas-
sen sind. Das ist eine große Chance, die 
Impfungen auch für Kinder und Jugend-

GMK ebnet den Weg für Corona-Impfungen ab zwölf Jahren sowie Auffrischungsimpfungen

GMK-Vorsitzender und Bayerns Gesundheitsminister  
Holetschek: Wir gehen vorbereitet in den Herbst
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„Darüber hinaus müssen wir die gesund heitlichen und sozia-
len Maßnahmen wie Tests, Sequenzierung, Kontaktermitt-
lung, Isolation und Quarantäne fortsetzen. 

Und wir müssen uns weiter an Handhygiene und Masken-
pfli ht o ie b tan gebote in ber llten  beengten o er 
geschlossenen Örtlichkeiten halten.“

Um zur Senkung der Gefahr einer Infektion mit dem Virus in 
diesem Sommer beizutragen, befolgen Sie die prakti-

schen Anweisungen von WHO/Europa (#Summer-
Sense). Reisen ist nicht risikofrei. Reisen und 

Massenveranstaltungen können Ihr Risiko er-
höhen, sich und andere mit COVID-19 zu in-

ieren. enken ie na h  ob hre geplan-
te Reise notwendig ist, und bewerten Sie 
die daraus resultierenden Risiken. Ihre 
Entscheidung zählt bei der Beendigung 
dieser Pandemie. Wer beschließt zu 
verreisen und mit anderen Menschen 
zusammenzutreffen, sollte auf Sicher-

heit achten:

•   Denken Sie an die AHA-Regeln – Maske tragen, Hände wa-
schen und Abstand halten.

•   Beurteilen Sie Ihr Risiko von Tür zu Tür: bewerten Sie Schritt 
für Schritt die Risiken, denen Sie vom Verlassen der Woh-
nung bis zur Rückkehr ausgesetzt sind, und treffen Sie ge-
eignete Vorsichtsmaßnahmen. Regelmäßiges Händereini-
gen, das Einhalten eines sicheren Abstands und das Tragen 
einer Schutzmaske sind bewährte Mittel zu Ihrem Schutz.

•   Doch mehr als das Reisen an sich kommt es auf die Örtlich-
keiten an: Meiden Sie geschlossene, beengte oder überfüll-
te Räume, da Sie dort stärker gefährdet sind, sich mit CO-
VID-19 zu infizieren. Wählen Sie stattdessen offene, gut 
belüftete Räume, halten Sie mindestens einen Meter Ab-
stand zu anderen, und tragen Sie Ihre Maske. In manchen 
Situationen kann es unmöglich sein, all diese Gebote einzu-
halten.

Pressekontakte:

Ian Woolverton, Medienberater

WHO-Regionalbüro für Europa

E-Mail: eupress@who.int

schungen mRNA-Impfstoffe verwenden. 
Dabei spielt es keine Rolle, mit welchem 
Impfstoff man vorher geimpft worden 
ist. Auch allen, die mit den Impfstoffen 
von Astrazeneca oder Johnson&Johnson 
mindestens einmal geimpft worden 
sind, soll ab September eine weitere 
Impfung mit einem mRNA-Impfstoff an-
geboten werden.“

Holetschek betonte: „Ich bin davon 
überzeugt, dass eine Auffrischung allei-
ne aus präventiven Gesichtspunkten 
wichtig und richtig ist. Dennoch hoffe 
ich, dass die Wissenschaft hier am Ball 
bleibt und noch mehr verlässliche Daten 
generiert, um unsere Impfstrategie opti-
mal gestalten zu können.“

Bayerisches Staatsministerium  

für Gesundheit und Pflege

lichen anzubieten. Einige Länder, darun-
ter auch Bayern, setzen dies bereits um 
und haben etwa schon Vorbereitungen 
für strukturierte Schülerimpfungen ab 
Mitte August getroffen.“

AUFFRISCHUNGSIMPFUNGEN  
AB SEPTEMBER

In einem weiteren Beschluss haben sich 
die GMK-Mitglieder für Corona- Auf-
frischungsimpfungen ab September 
ausgesprochen. Geplant sind zunächst 
Angebote für Auffrischungsimpfungen in 
Pflegeeinri ht ngen  inri ht ngen er 
Eingliederungshilfe und weiteren Ein-
richtungen mit vulnerablen Personen-
gruppen in der Regel mindestens sechs 
Monate nach Abschluss der ersten Impf-
serie. Die Impfungen sind sowohl im 
 Regelsystem der niedergelassenen Ärz-
tinnen und Ärzte als auch mit mobilen 

Teams möglich. Patientinnen und Pati-
enten mit Immunschwäche oder Im-
m n ppre ion o ie Pflegebe r tige 
und Höchstbetagte in ihrer eigenen 
Häuslichkeit sollen die Auffrischungs-
impfung durch einen niedergelassenen 
Arzt erhalten.

Holetschek erläuterte: „Wichtig ist mir, 
dass wir möglichst unbürokratisch an 
die Auffrischungsimpfungen herange-
hen. Wir knüpfen an unser Vorgehen zu 
Beginn der Impfkampagne an und be-
ginnen zunächst mit den Menschen, die 
am stärksten gefährdet und am wenigs-
ten mobil sind, also vor allem den Men-

hen in en lten  n  Pflegeheimen. 
Sie brauchen jetzt als erste eine Erneue-
rung ihres Schutzes gegen eine schwere 
COVID-19-Erkrankung.“ Der Minister 
fügte hinzu: „Wir werden für die Auffri-
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Material- und Bestellmanagement 
in der Praxis
MÖGLICHKEIT FÜR EINSPARUNGEN UND STRESSVERMEIDUNG

In vielen Praxen werden das Bestellwesen und die Lagerhal-
tung nicht nur nicht ausreichend beachtet sondern gar stief-
mütterlich behandelt. Doch bei genauer Betrachtung kann 
man unentdeckte Einsparmöglichkeiten an Stress, Zeit und 
monetären Mitteln erzielen.

Neben den heute unbedingten betriebswirtschaftlichen 
 pekten einer Praxi  ir  a h eine  r ha  beeinfl ba
re, Patientenzufriedenheit immer wichtiger. Wer kennt nicht 
die Stresssituation in der Zahnarztpraxis, wenn Materialien 
fehlen, zu spät bestellt wurde oder Ablaufdaten übersehen 
wurden. Das führt früher oder später zu schlechter Stimmung, 
plötzlich notwendigen Umbestellungen der Patienten und zu 
Mehrausgaben.

Je nach Praxisgröße können zwischen 5.000 und 20.000 Eu-
ro pro Jahr eingespart werden durch eine individuell verbes-
serte Verbrauchs- und Bestelloptimierung. Dazu muss der 
Materialeinkauf, der Materialverbrauch, sowie die Lagerhal-
tung kritisch unter die Lupe genommen werden.

Beim Materialeinkauf ist unbedingt zu beachten:
•  Einkaufspreis (Vergleich von Anbietern)
•  Materialqualität
•  Bestellmengen (Mengenrabatte, Werbeangebote etc.)
•  Beachtung der Lagerkapazität

•   Ermitteln Sie die optimale Bestellmenge, denn der Mehr-
aufwand bei einer unorganisierten Materialbestellung und 
Lagerhaltung ist enorm.

Materialverlust durch die Überschreitung von Verfallsdaten 
oder versäumtes Weiterfakturieren von abrechenbaren Mate-
rialien an den Patienten unbedingt vermeiden. Zudem sind 
hektische Nachbestellungen meist deutlich teurer! Dadurch 
entstandene Behandlungsausfälle haben Umsatzeinbußen 
und Senkung der Patientenzufriedenheit zur Folge!

Eine kaufmännische Grundregel besagt: 
„Im Einkauf liegt der Gewinn”.
Also, nutzen Sie diese enorme Einsparquelle.

So funktioniert Ihre Materialwirtschaft:
•  Klare Vorgaben der Praxisführung
•  Ein(e) Verantwortliche(r) für Bestellungen
•  Firmen- bzw. Lieferantenlisten anlegen
•  Feste Bestelltermine
•   Haltbarkeitsdaten und Chargennummern der einzelnen 

Artikel hinterlegen.
•   Statistik über Einkaufsvolumina, Verbrauch und 

Lieferkonditionen erstellen
•   Anlage der Meldebestände; nicht zu knapp, aber auch nicht 

zu üppig, da zu viel Kapitalbindung.

G  I  M  _  P R A X I S
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   lle itarbeiter m en i o er ahren  r t in  
 r t o t  bea hten.

Klare Strukturen und klare Anweisungen entstressen 

und sparen Geld.

Ein koordiniertes und strukturiertes Vorgehen die der Op-
timierung der Materialwirtschaft ist unumgänglich. Dabei ist 
anfangs ein gewisser Mehraufwand an Personal und Zeit zu 
investieren, der sich aber lohnt, um das langfristige Ziel, die 

rh h ng e   nan iellen e inn   errei hen. it einer 
EDV-gestützten Materialwirtschaft ist der Folgeaufwand mi-
nimal und die Ersparnisse kommen zukünftig der Praxis zu-
gute.

Tipps zum Materialeinkauf
•   Marktverhältnisse prüfen; Überblick über Lieferanten, An-

gebote und Preise
•   Warenbestellung; schriftlich – koordiniert
•   Eingangs- und Rechnungskontrolle; Liefer- und Bestellmen-

gen abgleichen
•   Bestandsliste und Meldebestand; auf aktuellen Stand ach-

ten
•   Rabatte und Lieferkosten; mit bevorzugten Lieferanten 

Treue- und Mengenrabatte und frei Haus Konditionen ver-
einbaren

•   Zahlungskonditionen verhandeln; keine Vorkasse, keine 
teuren Nachnahmesendungen

•  Überziehungszinsen vermeiden;
•   Angebote überprüfen; nicht jedes Angebot kaufen, Unnöti-

ges, was selten oder gar nicht gebraucht wird vermeiden.

Die medical device regulation (MDR) ist bereits beschlossen 
und wird uns dazu zwingen, jedem Patienten die verwendeten 
Materialien zuzuordnen und die verwendeten Materialien 
nach Patienten zu clustern. Eine elektronische Materialverwal-
tung ist dann unerlässlich. 

Wenn Sie auf elektronische Materialverwaltung umrüsten wol-
len, fragen Sie Ihren Softwareanbieter, ob er schon für das 
MDR gerüstet ist und wie Ihr Materialmanagement in Ihr EDV-
System integriert werden kann.

Liebe KollegInnen, durchleuchten 
Sie selbstkritisch Ihre Praxis-Infra-
struktur, es wird sich lohnen.

Ihr

Dr. Thomas MaurerBi
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Das EU-Parlament hat eine neue Verord-

nung beschlossen, die nach Zustimmung 
des Europäischen Rates gültig werden 
soll. Mithilfe der sogenannten E-Evi-
dence-Verordnung könnten Staaten 
dann grenzüberschreitend die Heraus-
gabe von in Clouds gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten von EU-Bürgern ei-
nes anderen Staates anfordern. Für die 
Freie Ärzteschaft (FÄ) ist das aus Sicht 
des Grundrechts ein Unding. „Künftig 
würde nicht mehr eine staatliche Behör-
de des eigenen Landes entscheiden, ob 
Daten der eigenen Bürger an einen ande-
ren Staat übermittelt werden, sondern 
der Internetprovider, ein soziales Netz-
werk oder die kleine Hosting-Firma“, 
sagte FÄ-Vizevorsitzende Dr. Silke Lüder 
am Mittwoch in Hamburg.
 
Das bedeutet beispielweise: Bei einem 
in Deutschland durchgeführten legalen 
Schwangerschaftsabbruch, der in ei-
nem anderen EU-Land strafbar ist, kann 
ein Staatsanwalt dieses Landes auf die 
internen Daten der Abtreibungsklinik 
oder -praxis in Deutschland zugreifen. 
Lüder erläutert, was das generell für die 
hochsensiblen Patientendaten bedeu-
tet: „Da alle ärztlichen Daten in Deutsch-
land künftig in Form von elektronischen 
Patientenakten (ePA) bei IT-Firmen in 
der Cloud gespeichert werden sollen, 

Ärztliche Schweigepflicht  
ein Auslaufmodell?

FREIE ÄRZTESCHAFT KRITISIERT GEPLANTE EU-VERORDNUNG

sind auch sie nicht mehr vor der Ausfor-
schung durch andere Staaten geschützt. 
Die ärztliche Schweigepflicht ist dann 
nur noch Makulatur, das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung da-
mit ebenfalls.“
 
Schon 2018 haben die Konferenz der 
unabhängigen Datenschutzaufsichtsbe-
hörden des Bundes und der Länder so-
wie viele Verbände den Entwurf dieser 
Verordnung massiv kritisiert. Auch im 
EU-Parlament gab es zunächst großen 
Widerstand. „Aber durch ein datenbe-
sessenes Drängen von Mitgliedsstaaten 
ist jetzt im EU-Parlament eine Mehrheit 
für dieses Vorhaben entstanden – es 
wird kaum noch zu stoppen sein“, erläu-
tert die FÄ-Vize. „Das allerdings bestärkt 
wiederum alle kritischen Ärzte und Psy-
chotherapeuten in Deutschland, ihren 
Widerstand gegen die Verlagerung aller 
sensiblen Krankheitsdaten in die Clouds 
großer IT-Firmen fortzuführen. Dies gilt 
damit insbesondere für jede ePA“, er-
gänzt FÄ-Vorsitzender Wieland Dietrich.
 
„Aus dem Ministerium von Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn kommt 
massiver Druck auf die niedergelasse-
nen Kolleginnen und Kollegen, die sich 
aus Gründen der Schweigepflicht bis-
lang nicht an die Telematikinfrastruktur 

(TI) angeschlossen haben“, berichtet 
der FÄ-Chef. Große Teile der Praxisärzte 
hätten sich auch nur aufgrund drohen-

er nan ieller tra en an ie T  ange-
schlossen. Von dem Projekt überzeugt 
seien sie nicht, ganz im Gegenteil: Sie 
fürchten eine massive Belastung der Ar-
beitsabläufe und eine Gefährdung ihrer 
Praxisdaten.
 
Wieland Dietrich betont: „Die vom Staat 
geplanten elektronischen Rezepte, Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigungen und 
Patientenakten sind unsicher, arbeits-
intensiv und helfen weder Patienten 
noch Ärzten. Viele Kolleginnen und Kol-
legen werden daher weiter die bisheri-
gen Kassenrezepte und AU-Bescheini-
gungen ausstellen, die ohnehin bei der 
absehbaren Nichtfunktionalität der neu-
en Plattformen weiter eingesetzt werden 
können.“ 
Von dem mancherorts befürchteten Ver-
lust der Kassenarztzulassung müsse 
sich angesichts des Ärztemangels gera-
de in Versorgerpraxen niemand ein-
schüchtern lassen.

Über die Freie Ärzteschaft e.V.

Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Ver-
band, der den Arztberuf als freien Beruf 
vertritt. Er wurde 2004 gegründet und 
zählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: 
vorwiegend niedergelassene Haus- und 
Fachärzte sowie verschiedene Ärzte-
netze. Vorsitzender des Bundesverban-
des ist Wieland Dietrich, Dermatologe in 
 Essen. Ziel der FÄ ist eine unabhängige 
Medizin, bei der Patient und Arzt im 
 Mittelpunkt stehen und die ärztliche 

h eigepfli ht ge ahrt bleibt.

Freie Ärzteschaft e.V.
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  r alle . la en n et in er . h l o he on   
12:45 Uhr (Montag 9:30 – 14:15 Uhr) der Röntgenkurs 
statt. Dieser Kurs ist Voraussetzung für die Teilnahme an 
der Röntgenprüfung im Rahmen der Abschlussprüfung. 

•  Ebenso findet für alle 11. Klassen von 8:00 – 14:15 Uhr 
(Montag von 9:30 – 15:15 Uhr) Unterricht statt.
  er er te h ltag r alle ne en bil en en n et am 
Donnerstag 16. September, ab 8:45 Uhr statt. 

•  Die Klassenlisten mit den Klassenräumen werden im Erdge-
schoss aushängen.

An ihrem ersten Schultag erhalten die Schülerinnen und Schü-
ler die wichtigsten Informationen zur Berufsschule. Es werden 
alle Unterlagen (Zeugnisse, Ausbildungsvertrag, Nachweis 
über Masernschutz, Kopiergeld in Höhe von 20 € und ein Fo-
to) eingesammelt. Sollten wichtige Unterlagen fehlen, müssen 
die Auszubildenden diese am selben Tag in die Schule bringen. 
Alle notwendigen Schulmaterialien, wie Block und Schreibzeug 
müssen auf jeden Fall mitgenommen werden.  Bitte beachten 
Sie als Ausbilder, dass die genehmigten Ausbildungsverträge 
so schnell wie möglich an uns weitergeleitet werden, da die 
Schülerinnen und Schüler nur mit diesem Nachweis ein Recht 
auf den Besuch unserer Berufsschule haben. 

Eine Klassengemeinschaft an der Berufsschule zu erreichen 
ist nicht ganz einfach, da die Schülerinnen nur 1,5 Tage pro 
Woche in der Schule sind. Daher ist ein Wechsel der Klasse 
nicht möglich.

Wenn eine Auszubildende die Ausbildung trotz Online-Ein-
schreibung nicht angetreten hat, informieren Sie bitte umge-
hend unser Sekretariat, Tel. 089 233 48940.

1. Schulwoche vom 13.- 17. September 2021

An alle Ausbilder

Wichtige Informationen
für das Schuljahr 2021/2022

•  Die Donnerstagsklassen 11 N, 11 M und 11 O starten am 
23.9. um 8:00 Uhr.

•  Die Wiederholerklassen starten im Raum 3.11:
 12WA starten am Dienstag, 21.9., um 8:45 Uhr, 
 12WB am Mittwoch, 22.9., um 8:45 Uhr und
 12WD am Donnerstag, 23.9., auch um 8:45 Uhr.

Wir hoffen, dass wir im September wieder unter normalen Um-
ständen Unterricht halten können.

ena e in ei e n en ie a  n erer omepage. itte be-
achten Sie die gültigen Corona-Regeln.

Auf eine gute und enge Zusammenarbeit für das Schuljahr 

2021/22 freut sich das Lehrerkollegium.

Maria Westermair

B E R U F S S C H U L E
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B E R U F S S C H U L E

Sehr geehrte Ausbildungspraxis,
Sehr geehrte Auszubildende,

folgende Informationen sind wichtig für die Einschreibung im 
Schuljahr 2021/2022:

1.  Das inzugsgebiet Schuls rengel  ür den Besuch  
unserer Schule um asst

die Stadt München
aus dem Landkreis Ebersberg nur die Gemeinden: Baiern, 
Baldham, Bruck, Egmating, Glonn, Johanneskirchen, Kirch-
seeon, Moosach, Oberföhring, Oberpframmern, Vaterstetten 
und Zorneding

Zahnarztpraxen mit Sitz in anderen Gemeinden müssen 
ihre Auszubildenden in den entsprechenden Berufsschulen 
umliegender Landkreise anmelden.

2. Die O LI Anmeldung

So wie in den letzten Jahren erfolgt die Einschreibung ONLINE 
über die Internetadresse oder unserer Homepage.

https://zfa.musin.de/anmeldung/online-anmeldung/

Nach Ihrer Online-Anmeldung mailen wir Ihnen das Formular 
mit den Schultageskombinationen zu. In diesem Formular 
kreuzen Sie bitte Ihre Wunschkombination an. Das Formular 
wird während der Einschreibung von uns jeweils aktuell so ab-
geändert, dass nur die (noch) möglichen Schultageskombina-
tionen zugemailt werden. 

Erst wenn Sie den Schultageswunsch mit Unterschrift und 
Praxisstempel an die Schule zurückgeschickt haben, ist die An-
meldung abgeschlossen. Nur wenn Ihre angekreuzte Wunsch-
kombination nicht möglich sein sollte (z. B. weil Ihre Praxis das 
Formular nicht direkt zurückschickt), setzen wir uns mit Ihnen 
telefonisch in Verbindung. Wenn Ihre Anmeldung abgeschos-

Online-Anmeldung ab sofort – https://zfa.musin.de/anmeldung/online-anmeldung/

Landeshauptstadt München – Referat für Bildung und Sport 

Information zur Schuleinschreibung
für das Schuljahr 2021/2022

sen ist, informieren wir die Schülerinnen und Schüler persön-
lich (z. B. Klassenbezeichnung, Einschreibungstermin am ers-
ten Schultag, Kopiergeld, Materialienliste). 

Wir bieten erneut eine Klasse speziell für Schülerinnen 
und Schüler mit einem 2-jährigen Ausbildungsvertrag an (Abi-
turienten, Umschüler usw.). Der Unterricht in dieser Klasse 
enthält statt Religion und Deutsch verstärkt fachlichen Unter-
richt, so dass Ihre Auszubildenden bestmöglich innerhalb der 
verkürzten Zeit auf die Prüfung vorbereitet werden. 

Während der Sommerferien ist das Sekretariat vom 9. Au-
gust 2021 bis zum 3. September 2021 nicht besetzt. Sollten 
Sie Ihre Auszubildenden während dieser Zeit online einschrei-
ben, erhalten Sie ab dem 6. September die E-Mail mit den 
möglichen Schultageskombinationen. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Änderungswünsche 
der Tageskombinationen während des Schuljahres zulassen 
können.

.  Zur in eisung am Donnerstag  1 . Se tember 2021 sind 
bitte olgende nterlagen mitzubringen

   la enbe ei hn ng . .  amit hre bil en-
e hr bil en er ie ri htige la e n et. 

   opie e  let ten h l e gni e  n  gg . e  h h ten 
Schulabschlusses (Mittelschüler/innen benötigen eine Ab-
meldebescheinigung der zuletzt besuchten Mittelschule)

   opie e  er a bil ng ertrage  genehmigt om 
Zahnärztlichen Bezirksverband)

  Falls eine Genehmigung zum Zeitpunkt der Anmeldung 
no h ni ht orliegt  kann orlä g eine e tätig ng er 
Ausbildungspraxis vorgelegt werden. (Ausbildungsanfang 
und Ausbildungsende unbedingt angeben!)
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    i htbil
   opiergel    bitte pa en  al  argel

eitere n ormationen r nline nmel ng n en ie a  
unserer Homepage:
htt s z a.musin.de

10. Jahrgangsstufe

Prinzipiell mögliche Schultagskombinationen 
(sind je nach Zeitpunkt der Einschreibung Ihrer Auszubildenden  
vielleicht nicht mehr alle verfügbar!)

ganztags
halbtags
08:00 – 12:00 oder
12:00 – 16:00 Uhr

10 A Montag +  Dienstagvormittag
10 B Montag +  Mittwochvormittag
10 C Montag +  Mittwochnachmittag
10 E Dienstag +  Freitagvormittag
10 F Dienstag +  Freitagvormittag
10 G Dienstag +  Mittwochvormittag
10 H Mittwoch +  Donnerstagnachmittag
10 I Mittwoch +  Donnerstagnachmittag
10 L Mittwoch +  Dienstagnachmittag
10 M Donnerstag +  Mittwochvormittag
10 N Donnerstag +  Freitagvormittag
10 O Donnerstag +  Freitagvormittag
10 P Freitag +  Donnerstagvormittag
10 T Freitag +  Donnerstagvormittag

10 S Dienstag +  Mittwochnachmittag

 
Bitte entscheiden Sie sich für eine Schultagskombination  
für alle drei Ausbildungsjahre.
Sie erhalten Ihre Wunschkombination!
Sollte das nicht möglich sein, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.
Bitte sehen Sie von Rückfragen ab.

Nur für Abiturienten/Umschüler mit einem 
2-jährigen Ausbildungsvertrag

WICHTIG:  
Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr hat Ihre Auszubildende bzw. Ihr Auszubildender weiterhin am langen Schultag Unterricht.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Silke Ballach, OstDin, Schulleiterin

Orleansstraße 4, 81669 München
Telefon 089 233 48940, Telefax 089 233 48948
E-Mail: bs-zahnmedizin@muenchen.de
Homepage: https://zfa.musin.de
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Das Fortbildungszentrum des ZBV München im Städtischen  Klinikum München-Harlaching ist kein steriler Büro trakt, sondern eine 
lebendige Praxis mit 4 Zahnärzten und 20 Teammitarbeiterinnen. Seminarräume und 8 Behandlungsplätze bieten auf 500 Quadratmetern 
die Grundlage für das, was der ZBV München unter Fortbildung versteht: Echte Praxis kann man nur in einer echten Praxis lernen. 

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Renée Raabe, Tel.: 089 –72 480 306, Fax: 089 –723 88 73, mail: raabe@zbvmuc.de

Online Anmeldung   htt s .zbvmuc.de ortbildung

Prophylaxe Basiskurs

 Das Original schon seit 20 Jahren

  Prophylaxe, der wohl wichtigste Baustein der modernen Zahnmedizin ist eine span-
nende Herausforderung, entsprechend viele Weiterbildungsziele gibt es: die PAss, 
die ZMP und die DH. Der Prophylaxe Basiskurs bietet einen abgestimmten und sehr 
sinnvollen Einstieg in die Welt der zahnärztlichen Prävention, er ist die perfekte Ba-
sis für die Organisation und Umsetzung moderner Prophylaxe in ihrer Praxis. Wer 
weiter machen möchte hat Vorteile: PAss und auch die ZMP bauen auf den hier 
vermittelten Inhalten auf. Dem ZBV München ist es besonders wichtig, dass sich 
die aktuellen Entwicklungen im Prophylaxe Basiskurs widerspiegeln: Weniger Kari-
es, dafür mehr Parodontitis, weniger Kinder, dafür mehr Alte. Und die praktischen 
Übungen kommen natürlich auch nicht zu kurz: „Reden ist gut, machen ist besser“. 

  Dieser Basiskurs richtet sich an ZAH bzw. ZFA, 
Vorkenntnisse in der zahnmedizinischen Prophylaxe sind nicht erforderlich.

ursinhalte
  Formalien: Delegation, Sicherheit, Hygiene – Grundlagen der Anatomie, Physio-
logie und Pathologie: Zahnhartsubstanz (Kariologie) und Zahnhalteapparat 
(Parodontologie) – Befundung supragingival: Kariesrisiko, Plaque- und Gingivitis -
Indizes, PSI mit klarer Strategie – Instrumentenkunde: Sonden, Scaler und Küret-
ten  nter hie e ltra hall  n  hall aler  ahnoberfl ä henpolit ren  irk
stofftherapie, Instruktion und Motivation zur Mundhygiene – Grundlagen der 
Ernährungsberatung – Fissurenversiegelung – Abrechnung

ra is
 Häusliche Mundhygiene: Reinigung, Wirkstoffe, Systematik 
 Instrumente: PAR- und WHO-Sonden, Scaler und Küretten
 Instrumentation, Abstützungen, Patientenlagerung
 PSI, dmf/t- bzw. DMF/T-Bestimmung, Plaque- und Blutungs-Indizes
 Ultraschalleinsatz und Scaling
 ahnoberfl ä henpolit r  ngenreinig ng n  l ori ier ng
 Instrumentenschleifen

089 -72 480 306

zbv münchen | 2 0 21 | 2 0 2 2

Referenten
DH Karin van Hulst, DH Stefanie Lautner, 
DH Ulrike Schröpfer, ZMF Gudrun Plößl, Prof. Dr. 
Christoph Benz, Dr. Cornelius Haffner

Kursort
Städtisches Klinikum München-Harlaching

Anmeldung
Mittels Anmeldeformular, Kurs-Nummer und
erforderlicher Anlagen oder online

Gebühr
840,00 €
inklusive Skript, Mittagessen, Kaffeepausen 
und Prüfungsgebühr

ermine 2022  bi  

Neue Termine folgen
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Röntgenkurs Aktualisierung für zahnärztliches Personal

ZAH/ZFA, die im Röntgenbetrieb einer Praxis arbeiten, müssen ihre „Kenntnisse im  Strahlenschutz“ alle 5 Jahre aktualisieren.

Referenten Dr. Cornelius Haffner
Kursort +NEU+ Zahnklinik München, Goethestr. 70, 80336 München, Großer Hörsaal
Anmeldung Mittels Anmeldeformular, Kurs-Nummer und erforderlicher Anlagen oder online
Gebühr   inkl i e kript  erti  kat

ermine 2022  bi  Neue Termine folgen

Röntgenkurs 10 Stunden für zahnärztliches Personal

Wenn Sie als Zahnmedizinische Fach angestellte(r) (ZFA) die Röntgen-Abschluss prüfung in der Berufsschule nicht bestanden 
haben, können Sie dies zeitnah in einem 10-Stündigen Kurs nachholen. 

Referenten Dr. Cornelius Haffner, Prof. Dr. Gabriele Kaeppler
Kursort Seminarraum ZBV München, Georg-Hallmaier-Str.6, 81369 München
Anmeldung Mittels Anmeldeformular, Kurs-Nummer und erforderlicher Anlagen oder online
Gebühr 150,00 €, inklusive Skript, Kaffeepausen, Mittagessen

ermine 2021  bi  Kurs-Nr. 2112  08.10.2021

KURSABSAGEN

olgen e ortbil ngen er en  be a erli her ei e ni ht tatt  n en k nnen

PAss – Prophylaxe Assistentin, Update Funktionslehre – das ABC der Schienentherapie, Zirkel Training Endodontie

Bildquelle: Africa Studio/Shutterstock.com
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Modul Basics-Bronze – Scaling: Step by Step  (Kursumfang: 1 Tag) für zahnärztliches Personal

ursinhalte
  Instrumentenkunde, Scaling mit Universalscaler am Phantomkopf, Körperschonende korrekte Sitzpositionen, Diverse extra- und 
intraorale Abstützungsmöglichkeiten incl. Hilfsabstützung, Sichere Adaption und Angulation der Instrumente um Gingiva-Trau-
mata zu vermeiden, Arbeitssystematik, Hebel- oder Zugbewegung mit dem richtigen Dreh, Anwendung von Schall- und 
 Ultraschallgeräten, Sondierungsübungen, um das Ergebnis zu überprüfen

a  o l a i ron e  hlie t mit einem Teilnahme erti kat ab

ermine 2021  bi   Kurs-Nr. 1 18.09.2021
 Kurs-Nr. 2 11.12.2021

Modul PZR-Silber – PZR-Erfolgskonzept  (Kursumfang: 3 Tage) für zahnärztliches Personal

ursinhalte
  e n ng  P P  aling  hall  n  ltra hallan en ng  lattflä henpolit r  irpoli hing  n hygienetraining am 
Patienten, Patientenführung, Motivation, Demonstration und Instruktion, Fluoridierung, Terminmanagement

Das Modul „PZR-Silber“ beinhaltet ein begleitendes, kollegiales Prüfungsfachgespräch und  
hlie t mit einem Teilnahme erti kat ab

ermine 2021  bi   Kurs-Nr. 1 24.09.2021/25.09.2021/09.10.2021
 Kurs-Nr. 2 15.10.2021/16.10.2021/23.10.2021

Modul PAR-Gold – PAR-Konzept nach aktuellem Stand  (Kursumfang: 4 Tage) für zahnärztliches Personal

ursinhalte
  P tat  e n  iagno e n  ok mentation  e e la i kation  taging n  ra ing   eitlinie  klär ng  n  The-
rapiegespräch, begleitende Antibiotikatherapie, Initialtherapie incl. patientenindividuelle Mundhygieneunterweisung, Antiinfek-
tiöse Therapie, Praktisches Training mit Spezialküretten Schall/ Ultraschall, PA-N, Befund-Evaluation, UPT, Erfolgreiche Betreu-
ung des PA-Patienten, Die neue PAR Richtlinie und Möglichkeiten der Abrechnungen

a  o l P ol  beinhaltet ein begleiten e  kollegiale  Pr ng a hge prä h n  hlie t mit einem Teilnahme erti -
kat ab

ermine 2021  bi   Kurs-Nr. 1 05.11.2021/06.11.2021/19.11.2021/20.11.2021

Der ZBV vor Ort
Praxisinterne Prophylaxekurse exklusiv für Ihr Team

Ja, Sie lesen richtig – der ZBV München kommt in Ihre Praxis! Auf vielfachen Wunsch hat das Referenten:innenTeam 
ihres ZBV München ein Fortbildungsprogramm auf die Beine gestellt, dass sich exklusiv und ganz individuell mit dem Prophylaxe-
kon ept ihrer Praxi  a einan er et t n  ihr Team ge ielt t ma ht. abei haben ie ie gli hkeit  
für bis zu sechs Teilnehmern aus folgenden drei Fortbildungsmodulen zu wählen: 

Referenten DH Karin van Hulst, DH Stefanie Lautner
Kursort Zahnarztpraxis (max. 6 Teilnehmer)
Anmeldung online auf www.zbvmuc.de
Gebühr 980,00 € pro Kurstag, Inkl. Skripten, Materialien, Praxis-Check Up vor Kursbeginn

Bei Terminwünschen oder Fragen schreiben Sie uns bitte unter zbvgoespraxis@web.de
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STORNIERUNG / KURSABSAGE

Bei Stornierung durch den Teilnehmer ab 5 Wochen vor Kursbeginn ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 20,- fällig. Bei Stornierung ab 
zwei Wochen vor Kursbeginn betragen die Stornogebühren 50 % der Kursgebühr. 
Ein Rücktritt oder eine Absage nach Beginn der Veranstaltung kann nicht mehr berücksichtigt werden. Entsprechendes gilt bei Nichterscheinen 
ohne vorherige Stornierung. Dem Teilnehmer bleibt vorbehalten, im Einzelfall einen geringeren Schaden, dem ZBV München bleibt vorbehal-
ten, im Einzelfall einen höheren Schaden nachzuweisen.
Rücktritte/Stornierungen/Absagen müssen schriftlich vorgenommen werden. Entscheidend dafür ist das Datum des Eingangs beim ZBV 
München. Die Vertretung gemeldeter Teilnehmer ist selbstverständlich möglich.
Der ZBV München behält sich in Ausnahmefällen die Änderung von Terminen, Referenten und gering fügige Änderungen des Seminarinhalts 
unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung und des Vertragszwecks vor. Bei Ausfall des Kurses, durch Erkrankung des Referen-
ten, höhere Gewalt oder sonstigen nicht vom ZBV München zu vertretenden wichtigen Gründen, besteht kein Anspruch auf Durchführung der 
Veranstaltung. Im Falle zu geringer Teilnehmerzahl behält sich der ZBV München den Rücktritt vor. In diesen Fällen werden die Teilnehmer 
umgehend vom ZBV München informiert und die geleistete Kursgebühr wird erstattet. 
In jedem Falle beschränkt sich die Haftung ausschließlich auf den Veranstaltungspreis. Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegenüber 
dem ZBV München sind ausgeschlossen, sofern sie von ihm nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden.

Datenschutzhinweis:  
Die vom ZBV München Stadt und Land von Ihnen geforderten und angegebenen personenbezogenen Daten werden gemäß den derzeit geltenden  
gesetzlichen Datenschutzrechtsverordnungen erhoben, bearbeitet, gespeichert und gegebenenfalls gelöscht. Weitere Hinweise unter www.zbvmuc.de oder  
durch den Datenschutzbeauftragten der Körperschaft.

Röntgenkurs Aktualisierung für Zahnärzte/innen

Wer die Röntgenfachkunde 2016 er worben hat, muss sie 2021 aktualisieren. 

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Aktualisierung nur dann möglich ist, wenn Sie im Besitz des Erwerbs einer 
deutschen Fachkunde im Strahlenschutz sind.

Referenten Prof. Dr. Christoph Benz, Prof. Dr. Gabriele Kaeppler
Kursort +NEU+ Zahnklinik München, Goethestr. 70, 80336 München, Großer Hörsaal
Anmeldung Mittels Anmeldeformular und Angabe der Kurs-Nummer oder online
Gebühr   inkl i e kript  Pr ng  erti kat
Fortbildungspunkte 5

ermine 2021  bi   Kurs-Nr. 2117  29.09.2021, Anmeldeschluss 13.09.2021

Ausbildung zum Brandschutzhelfer für Zahnärzte/innen

Sinnvoll für Praxisinhaber – Nach den Vorgaben ASR A2.2 Abschnitt 6.2 und 7(1), Für jede ZA- / KFO- u. MKG-Praxis vorgeschrieben 
Eine Anmeldung zu diesem Kurs ist auch für alle anderen Berufsgruppen innerhalb des HKaG möglich.

ursinhalte
  90 - 120 Min. Grundzüge des vorbeugenden Brandschutzes, Betriebliche Brandschutzorganisation,  
Verhalten im Brandfall, Gefahren durch Brände, Funktions- und Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen,
Praktische Löschübung mit Feuerlöscheinrichtungen

Referenten Richard Schmid, Brandinspektor
Kursort Städtisches Klinikum München-Harlaching
Anmeldung Mittels Anmeldeformular und Angabe der Kurs-Nummer oder online
Gebühr 88,00 €
Fortbildungspunkte 4

 ermine 2021  bi   Kurs-Nr. 2123 20.10.2021
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KURSANMELDUNG

Kurs-Nr.:

Name Kursteilnehmer/in

Geburtsdatum und Geburtsort

Adresse Kursteilnehmer/in

Rechnungsadresse  Praxis/  Privat

Name/Adresse der Praxis

Telefon/Telefax/E-Mail

I  A M LD  IS   BI DLI   OL D  A LA  D  ILI  SA M LD  B I L  D .

PRAXISPERSONAL

Prophylaxe-Basiskurs: ZAH/ZFA-Urkunde, Röntgenbescheinigung in Kopie
Röntgenkurs (10-Std.): ZAH/ZFA-Urkunde, Bescheinigung über 3-Std. praktische Unterweisung durch Praxisinhaber
Aktualisierung-Röntgen: Aktuelle Röntgenbescheinigung in Kopie

ZAHNÄRZTE/INNEN

Aktualisierung Röntgen:  Hiermit bestätige ich, dass ich im Besitz des Erwerbs der deutschen Fachkunde im Strahlenschutz bin.

ZAHLUNG DER KURSGEBÜHR

Hiermit melde ich mich verbindlich zu o.g. Fortbildungsveranstaltung des ZBV München Stadt und Land an.
 Ich habe die Stornobedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

 Sollte die Anmeldung 3 Wochen vor Kursbeginn oder später erfolgen, ist die Zahlung der Kursgebühr per Überweisung fällig.
  Gemäß den Vorschriften (gültig ab 01.02.2014) zum SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren erfolgt der Einzug mit Vorankündigung 

Pre oti ation  al  e hn ng be tan teil mit ngabe n erer lä biger  n  er an at re eren n mmer.

  Überweisung: Ich werde die fälligen Kursgebühren nach Rechnungserhalt gemäß den Vereinbarungen  
der Rechnungsstellung rechtzeitig vor Kursbeginn per Überweisung bezahlen.

 Datum Unterschrift, Stempel

  Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats: Ich ermächtige den ZBV München, Kursgebühren von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV München auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. Die Abbuchung erfolgt gemäß den Vereinbarungen in der Rechnungstellung.

  Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 
  Praxiskonto/  Privatkonto

 Kontoinhaber: Kreditinstitut:

 IBAN: BIC:

 Datum/Unterschrift, Stempel (bzw. Bevollmächtigte/r für SEPA-Lastschriftmandat)
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Dr. Eckart Heidenreich
2. Vorsitzender des 

Vorstands 
ZBV München Stadt und Land

Dr. Thomas Maurer
2. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

Dr. Frank Hummel
5. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

Dr. Dorothea Schmidt
1. Vorsitzende des 

Vorstands 
ZBV München Stadt und Land

ZA Karl Sochurek
1. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land

Dr. Susanne Strauch
4. Beisitzerin

ZBV München Stadt und Land

Dr. Sascha Faradjli
3. Beisitzer

ZBV München Stadt und Land
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Das Original
SEIT 2019 FINDET DIE MONTAGSFORTBILDUNG DES ZAHNÄRZTLICHEN BEZIRKSVERBANDS MÜNCHEN 
IN DER ZAHNKLINIK MÜNCHEN STATT.

Verehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir grüßen Sie herzlich aus dem ZBV München! 

Die Montagsfortbildung ist seit über 40 Jahren für Kolleginnen 
und Kollegen aus München eine Institution. Regelmäßig be-
grüßen wir bis zu 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

n et a  a ge ählten ontagen im ahr  n en  n
terschiedlichen zahnärztlichen Fachthemen Veranstaltungen 
statt. Das Angebot ist für die Münchner Kollegenschaft kos-
tenlo . eit an ar   n et ie ontag ortbil ng ie er 
in der Universitätszahnklinik statt.

ie  n en n

Zahnklinik der LMU München
Goethestraße 70, 80336 München
Großer Hörsaal im Erdgeschoss

Die Vorträge beginnen um 20.00 Uhr ct 
und enden gegen 21.45 Uhr.

m or el  er e eiligen Termine  n en ie ein k r e  b
tract des Referenten. Soweit die Referentinnen und Referen-
ten timmen   n en ie na h er eran talt ng a  kript 
zum Download auf www.zbvmuc.de.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und den 
Austausch mit Ihnen!

Ihr Vorstand des ZBV München

montagsfortbildung

Bildquelle: Veles Studio/Shutterstock.com

eilnahme nur mit schri tlicher Anmeldung m glich

• Anmeldung

Wir dürfen Sie bitten, sich online unter 
www.zbvmuc.de oder sich per E-Mail unter 
info@zbvmuc.de schriftlich anzumelden.

Montagsfortbildung/Thema:

An der oben genannten Montagsfortbildung 
des ZBV München Stadt und Land nehmen folgende 
Personen teil. 

Teilnehmer:

Datum/Unterschrift/Stempel/:

Die Veranstaltung ist für Mitglieder des ZBV München 
Stadt und Land kostenfrei. 

Gemäß den Leitsätzen der BZÄK, DGZMK und KZBV 
zur zahnärztlichen Fortbildung wird diese Veranstaltung mit 
2 Fortbildungspunkten bewertet.

Andere noch online – der ZBV München endlich wieder live vor Ort!
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20. September 2021 Arbeitskreis für Chirurgie

Thema:  Wege zum erfolgreichen Implantat
 Planung – Indikation – bewährte Methoden – Dokumentation – Aufklärung
Referent: Prof. Dr. Dr. Eberhard Fischer-Brandies, München

>>> Abstract:
Die Implantologie hat heute einen festen Platz in der zahnärztlichen Versorgung. Aber nicht alle sind Spezialisten 
auf diesem Gebiet. Der Vortrag soll Hinweise geben, wie man Implantate effektiv und erfolgreich in das eigene Behand-
lungskonzept einbeziehen kann. Besprochen werden das Procedere bei Implantatwunsch und die relevanten Aspekte der 
Planung unter Darstellung von klinisch Bewährtem und weniger Bewährtem. Um bei rechtlichen Auseinandersetzungen 
erfolgreich zu sein, sind Dokumentation und Aufklärung wesentlich. Doch welche Inhalte sind relevant?

Ziel der Fortbildung ist es, Wege zum erfolgreichen Implantieren aufzuzeigen und Sicherheit zu vermitteln.

11. Oktober 2021 Arbeitskreis für Kieferorthopädie

Thema:  Interdisziplinäre kieferorthopädische Rehabilitation
Referent: Prof. Dr. Dr. Robert Fuhrmann,
 Universitätsklinik und Poliklinik für Kieferorthopädie Halle (Saale)
 Direktor der Klinik

08. November 2021 Arbeitskreis für Zahnerhaltung

Thema:  Konservative Restauration endodontisch behandelter Zähne – 
 Was kommt nach der Wurzelkanalbehandlung?
Referent: Prof. Dr. Till Dammaschke
  erti  ierte  itglie  er ropäi hen e ell ha t r n o ontie 
 Westfälische Wilhelms-Universität 
 Poliklinik für Parodontologie und Zahnerhaltung Münster

06. Dezember 2021 Arbeitskreis für Kieferorthopädie

Thema:  Einsatz verschiedener Brackets und Prescriptions in der orthodontischen Therapie
Referent: Prof. Dr. Andrea Wichelhaus
 Direktorin der Poliklinik für Kieferorthopädie
 Ludwig-Maximilians-Universität München
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www.notdienst-zahn.de |
Auf dieser Internetseite können sich Schmerzpatienten darüber informieren, welche Praxis in Ihrer Umgebung an allen Wochen-
enden, Feier- und Brückentagen für den zahnärztlichen Notdienst eingeteilt ist; und zwar bayernweit. Der zeitliche Umfang des 
Notdienstes in der Zahnarztpraxis ist in München Stadt und Land auf die Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 18.00 Uhr 
bis 19.00 Uhr festgesetzt. In der übrigen Zeit, 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr, besteht Behandlungsbereitschaft, also Rufbereitschaft.

Mitgliedsbeiträge

Am 01.07.2021 war der Mitgliedsbeitrag für das III. Quartal 2021 fällig.

Quartalsbeiträge für den ZBV München
Gruppe 1A 2A 2B 3A 3B 3C 3D 5
ZBV/€   110,-   57,-   28,-   110,-   110,-   34,-   24,-   50 v. H. der Beitragshöhe
         nach der zutreffenden 
         Beitragsgruppe

Die Beiträge werden durch Einzugsermächtigung im SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen.  
(lt. Beschluss in der Delegiertenversammlung des Zahnärztlichen Bezirksverbandes München Stadt und Land am 05.12.2018)  
Die neue Beitragsordnung tritt am 01.04.2020 in Kraft.

Anmeldung zur Abschlusspüfung für Zahnmedizinische Fachangestellte am 19.01.2022

Sie haben Fragen zur Abschlussprüfung?
Bitte wenden Sie sich bei allen offenen Fragen direkt an den ZBV München, Herr Cosboth, Telefon 0 89 / 7 24 80 - 3 08

Wie und wann melden Sie sich zur Abschlussprüfung an?
In der Woche vom 27.09.2021 bis 01.10.2021 wird in den Schulklassen an Ihrem Schultag das Anmeldeformular ausgeteilt.

Wichtig:
Das Anmeldeformular ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben (Ausbilder/in und Auszubildende/r) bis spätestens

2 . Oktober 2021 oststem el

beim Zahnärztlichen Bezirksverband München Stadt und Land, Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München
einzureichen:

Folgende Unterlagen müssen beigefügt werden:
• Anmeldeformular (Original)
• das letzte Zeugnis der Berufsschule (Kopie)
• Bescheinigung über die abgelegte Zwischenprüfung (Kopie)
• Berichtsheft
• Röntgenberichtsheft 

(Bitte beachten Sie, dass unvollständige Unterlagen nicht bearbeitet werden!
Die Unterlagen müssen komplett beim ZBV München eingereicht werden! Unvollständige oder verspätet eingereichte  
Anmeldungen führen zum Ausschluss von der Abschlussprüfung)

Zulassung:
Zur Abschlussprüfung Januar/Februar 2022 werden die Auszubildenden zugelassen, deren Ausbildungszeit bis 31.03.2022 endet.
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Laut Zahnheilkundegesetz, Berufsordnung und Delega tions rahmen der Bundeszahnärztekammer ist eine selbst ständi ge, 
reiber fl i he Tätigkeit ahnär tli hen Per onal  am Patienten ni ht m gli h. ie rbeit am Patienten hat immer nter -

sicht und Verantwortung des Praxisinhabers, also des approbierten Zahnmediziners zu erfolgen. 

Geschäftsstelle ZBV München Stadt und Land

Zu folgenden Bürozeiten erreichen Sie uns telefonisch:

Montag bis Donnerstag 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag  09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Katja Wemhöner
Tel.: 72480-304, E-Mail: kwemhoener@zbvmuc.de
– Mitgliederverwaltung
– Berufsbegleitende Beratung
– Terminvereinbarung

Oliver Cosboth
Tel.: 72480-308, E-Mail: ocosboth@zbvmuc.de
– ZFA-Ausbildung und -Prüfung
– Zahnärztlicher Anzeiger
– Montagsfortbildung

Kerstin Birkmann
Tel.: 72480-311, E-Mail: kbirkmann@zbvmuc.de
– Buchhaltung
– Berufsrecht
 Montag bis Mittwoch 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
 Mittwoch 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Renée Raabe
Tel.: 72480-306, E-Mail: raabe@zbvmuc.de
– Fortbildungskurse ZÄ/ZA und ZAH/ZFA
 Dienstag bis Freitag 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

el eor n ng n  n eigepfli hten

Änderungen wie z.B. Privat- und Praxisanschrift, Beginn oder 
Ende einer Tätigkeit, Niederlassung, Praxiswechsel oder Pra-
xisaufgabe, zusätzliche akademische Grade, etc. müssen 
dem ZBV München Stadt und Land umgehend mitgeteilt wer-
den! Verstöße gegen die Meldeordnung sind zugleich Verstö-
ße  gegen § 3 Abs. 2 der Berufsordnung für die Bayerischen 
Zahnärzte und können berufsrechtlich geahndet werden.
Fax: 089 -723 88 73, E-Mail: kwemhoener@zbvmuc.de
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Änderung von Bankverbindungen

Bitte denken Sie daran, den ZBV München rechtzeitig bei Än-
derung Ihrer Bankverbindung zu informieren. Meistens erhe-
ben die Banken bei einer Rückbelastung des Beitragseinzuges 
eine Rücklastschriftprovision von derzeit € 3,00, die wir an Sie 
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Ungültigkeitserklärung Zahnarztausweis

Der Ausweis mit der Nr. 10395, ausgestellt am 27.02.1980, 
wird für ungültig erklärt.
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STAMMTISCH

ZBV Stammtisch für junge Kolleginnen und Kollegen jeden ersten Mittwoch im Monat um 19:00 Uhr!
Treffpunkt: Biergarten am Nockherberg

Terminankündigung

Ordentliche Delegiertenversammlung des Zahnärztlichen Bezirksverbandes
München Stadt und Land

ie or entli he elegierten er amml ng   n et am
Mittwoch, 13. Oktober 2021 um 14:30 Uhr im Raum 4, 1. Stock,
Bayerische Landeszahnärztekammer,
Flößergasse 1, 81369 München
statt.
Im direkten Anschluss daran fi ndet die ordentliche Delegiertenversammlung 2021 statt.
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Dr. Dorothea Schmidt Dr. Eckart Heidenreich
1. Vorsitzende 2. Vorsitzender

Azubi-Zeitung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der ZBV München Stadt und Land führt auch im Jahr 2011 wieder eine breit an-
gelegte Azubi-Werbung für den Beruf der Zahnmedizinischen Fachangestellten 
durch. Hierfür wird erneut eine Informationszeitung mit großem Stellenangebotsteil 
für die Münchner Abschluss-Schüler/innen herausgegeben.

Die Zeitung informiert umfassend über den Beruf „Zahnmedizinische/r 
Fachangestellte/r“ und soll durch das Ausbildungsplatz-Angebot besonders
attraktiv gestaltet werden. Die Azubi-Zeitung wird an alle Münchner Schulen zur 
Verteilung in den Abschlussklassen gesandt. 

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich wieder so aktiv wie in den letzten Jahren 
mit Ihrem Ausbildungsplatzangebot beteiligen. Der Anzeigenpreis beträgt € 86,– 
zzgl. MwSt. (Größe der Anzeige 85 x 47mm). Bitte füllen Sie die Faxantwort unten 
vollständig aus und senden diese bis spätestens 04.02.2011 an den ZBV München 
Stadt und Land, Fax: 089  /7 23 88 73.

Dr. Frank Portugal Dr. Stefan Böhm
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender

Körperschaft des
öffentlichen Rechts
Fallstraße 34
81369 München
Telefon 089/7 24 80-306
Fax 089/7 23 88 73

Terminsache
Rücksendung
bis 04.02.2011

Anzeigenauftrag (bis 04.02.2011 Per Fax an 089 / 7 23 88 73)
An der Azubi-Aktion „Informationszeitung“ nehme ich mit meiner Anzeige teil!

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort Tel.

Lastschrifteinzug

Bank Konto-Nr. BLZ

Unterschrift des Kontoinhabers

München Stadt und Land

Zahnärztlicher
BezirksVerband

AZUBI-ZEITUNG 2022

Anzeigenauftrag (bis 24.01.2022 bevorzugt per E-Mail,
ansonsten per Fax: 089 / 7 23 88 73, bitte gut leserlich)
An der Aktion „Azubi-Zeitung“ nehme ich verbindlich mit meiner Anzeige teil!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der ZBV München Stadt und Land wirbt auch für das Jahr 2022 wieder auf breiter Basis für den Nachwuchs
für den Beruf der Zahnmedizinischen Fachangestellten. Dazu gestalten wir erneut eine Informationszeitung
mit großem Stellenangebotsteil, der an die Münchner Abschluss-Schüler/innen herausgegeben wird.

Die Zeitung informiert umfassend über den Beruf „Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r“ mit all seinen
Anpassungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Durch das Ausbildungsplatz-Angebot gewinnt die Azubi-Zeitung 
erheblich an Attraktivität. Die Azubi-Zeitung wird an alle Münchner Schulen zur Verteilung in den Abschluss-
klassen gesandt.

Wir freuen uns, wenn Sie sich so aktiv wie in den letzten Jahren mit Ihrem Ausbildungsplatz-Angebot beteiligen. 
Der Anzeigenpreis beträgt 85,00 € zzgl. MwSt. (Größe der Anzeige 85 x 47 mm – max. 320 Zeichen /10 Zeilen
– bei Überschreitung erhöht sich der Preis. Individuelle Anzeigengrößen gerne nach Rücksprache).
Bitte füllen Sie das Formular unten vollständig aus und senden dieses bis spätestens 24.01.2022 mit Ihrem
Anzeigentext an den ZBV München Stadt und Land, bevorzugt als Datei per E-Mail: anzeigen@zbvmuc.de
oder per Fax: 089 / 7 23 88 73.

An der Aktion „Azubi-Zeitung“ nehme ich verbindlich mit meiner Anzeige teil!
Ihr Ansprechpartner:

Herr Cosboth
Tel: 72480-308

Rücksendung bis 24.01.2022
max. 320 Zeichen/10 Zeilen

Praxisname/Kd.Nr.

Adresse

E-Mail/Telefon

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC

Unterschrift und Stempel:

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahnärztlicher Bezirksverband
München Stadt und Land
Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München
Gläubiger-Identifikationsnr.:
DE87ZZZ00000534910

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den ZBV 
München Stadt und Land, den Anzeigepreis von 
meinem nachfolgend genannten Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von ZBV München Stadt und 
Land auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
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 ANZEIGENBUCHUNG  bevorzugt online unter www.zbvmuc.de

 
Kundenname/Kd.Nr.
 
Adresse
 
E-Mail/Telefon

Zahnärztlicher Bezirksverband München  
Stadt und Land  
Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München

lä biger enti kation nr.
DE87ZZZ00000534910

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den  
Zahnärztlichen Bezirksverband München Stadt und 
Land, den Anzeigenpreis von meinem nachfolgend  
genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die  
vom ZBV München Stadt und Land auf mein Konto  
gezogenen Lastschriften einzulösen.

ontoinhaber  

 

nter hri t n  tempel

in ei  h kann innerhalb on a ht o hen  beginnen  mit em  
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten  
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Größe Stellengesuch andere Rubriken

 85 x 30 mm    69,00 €     105,00 €
 85 x 47 mm    99,00 €  140,00 €
 85 x 64 mm 119,00 €  159,00 €
 85 x 81 mm 149,00 €  195,00 €
 85 x 98 mm 169,00 €  229,00 €
 85 x 115 mm 188,00 €  250,00 €
 85 x 132 mm (1/4) 208,00 €  278,00 €
 175 x 132 mm (1/2) -  439,00 €
 175 x 268 mm (1/1) -  697,00 €

 
     Sonderplatzierung Umschlagseite 4, + 10%
     Chiffre 15,00 €
     Farbaufschlag 4c Anzeigen + 10% (Standard sw)
     Andere, individuelle Schriftart + 10%
     Autorkorrekturen 65 €/Std.
     Logoplatzierung 15,00 €
     Korrekturabzug 5,00 €

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.
Bei nicht angefordertem oder termingerecht  
freigegebenem Korrekturabzug übernehmen wir  
keine Haftung für etwaige Satzfehler.

 n hen ta t n  an   eorg allmaier tr.    n hen  ax      an eigen b m . e 

Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Erscheinungstermin für folgende Ausgabe/n an und wählen Sie die Rubrik,  
nter er hre n eige er heinen oll. ählen ie bitte hr n eigen ormat.

Bitte geben Sie hier Ihren Anzeigentext deutlich in Druckbuchstaben ein.
Bitte beachten Sie, dass bei einer Anzeigengröße von 85 x 30 mm der maximale Textumfang 180 Zeichen, bei maximal 6 Zeilen beträgt. 

 

 

 

 

 

 

 r.  n eigen hl  . .  r hein ng termin  . .   Stellengesuch  Stellenangebot  Verschiedenes

 r.  n eigen hl  . .  r hein ng termin  . .   Stellengesuch  Stellenangebot  Verschiedenes

 r.  n eigen hl  . .  r hein ng termin  . .   Stellengesuch  Stellenangebot  Verschiedenes

 r.  n eigen hl  . .  r hein ng termin  . .   Stellengesuch  Stellenangebot  Verschiedenes

Termine werden regelmäßig aktualisiert und können vorab unter www.zbvmuc.de eingesehen werden.
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Stellenangebote

Moderne Praxis im München-Waldtrudering sucht

Angestellten Zahnarzt/Zahnärztin oder 
Vorbereitungsassistentin 

mit Berufserfahrung möglichst bald.

Überdurchschnittliches Anfangsgehalt, 
Umsatzbeteiligung möglich, hervorragende 

Arbeitszeiten bei 35h/Woche, gefühlter Halbtagsjob, 
entspannte Atmosphäre, familiärer Umgangston, 

Unistandards, volldigitalisierte Wohlfühlpraxis, 
80% Privatanteil.

gruber.dent@t-online.de
www.dr-stefan-gruber.de

 0171 60 40 777

ANZEIGENBUCHUNG  
bevorzugt online unter www.zbvmuc.de

Wir suchen ab 01. Oktober 2021 
eine engagierte und freundliche Kollegin (ZFA/ ZMF) 

für Assistenz und Teile der Prophylaxe 
in Teil-/ Vollzeit (Festanstellung, ca. 25-35h/ Woche), 

da eine unserer Mitarbeiterinnen den Süden Deutschlands 
verlassen wird.

Unser Behandlungsspektrum umfasst die gesamte Zahnmedizin 
mit Ausnahme der KFO und Implantologie.

 
Anna-Lena & Dr. Jan Wallbach

Grünauer Allee 49, 82008 Unterhaching
info@dr-wallbach.de

089 618400

Herzlichen Dank

Werden Sie Teil des Teams! ZFA gesucht (w/m/d)

 
 

Dr. Florian Gebhart
Fachpraxis für Kieferorthopädie

Tal 14
80331 München

Für unsere KFO-Praxis im Herzen Münchens (Nähe
Marienplatz) suchen wir ab sofort eine ZFA (w/m/d) in 
Vollzeit zum nächstmöglichen Eintrittstermin.

Sie suchen ein langfristiges und sicheres
Beschä�igungsverhältnis?

Sie legen Wert auf Zusammenhalt im Team mit o�ener 
und wertschätzender Kommunikation?

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als ZFA und 
übernehmen gerne Verantwortung?
Super, wir sollten uns kennenlernen!

In unserer Praxis erwartet Sie ein familiäres und
o�enes Team, eine ausführliche Einarbeitung, regel-
mäßige Teamevents und eine faire Vergütung mit
fixen und variablen Gehaltsteilen. Denn gute Leistung 
wird bei uns ganz besonders belohnt.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören unter 01577 - 5 79 52 99
oder unter karriere@kfo-gebhart.de.
Besuchen Sie uns auf www.kfo-gebhart.de. Chiffre-Zuschriften nur an:

Zahnärztlicher Bezirksverband München Stadt u. Land
Georg-Hallmaier-Straße 6 · 81369 München
Kennziffer bitte deutlich auf den Umschlag schreiben!

Moderne Praxis in Deisenhofen sucht

ZFA, Erstkraft, Allrounder/in
für schwerpunktmäßig Rezeption und Organisation 

(keine Abrechnung) und gelegentlich Prophylaxe und Assistenz.

Attraktives Gehalt für Voll- oder Teilzeitstelle.
 

Tel: 089- 625 21 35
kontakt@1azahn-deisenhofen.de

a l l g e m e i n e s
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 ANZEIGENBUCHUNG  bevorzugt online unter www.zbvmuc.de

 
Kundenname/Kd.Nr.
 
Adresse
 
E-Mail/Telefon

Zahnärztlicher Bezirksverband München  
Stadt und Land  
Georg-Hallmaier-Str. 6, 81369 München

lä biger enti kation nr.
DE87ZZZ00000534910

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den  
Zahnärztlichen Bezirksverband München Stadt und 
Land, den Anzeigenpreis von meinem nachfolgend  
genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die  
vom ZBV München Stadt und Land auf mein Konto  
gezogenen Lastschriften einzulösen.

ontoinhaber  

 

nter hri t n  tempel

in ei  h kann innerhalb on a ht o hen  beginnen  mit em  
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten  
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Größe Stellengesuch andere Rubriken

 85 x 30 mm    69,00 €     105,00 €
 85 x 47 mm    99,00 €  140,00 €
 85 x 64 mm 119,00 €  159,00 €
 85 x 81 mm 149,00 €  195,00 €
 85 x 98 mm 169,00 €  229,00 €
 85 x 115 mm 188,00 €  250,00 €
 85 x 132 mm (1/4) 208,00 €  278,00 €
 175 x 132 mm (1/2) -  439,00 €
 175 x 268 mm (1/1) -  697,00 €

 
     Sonderplatzierung Umschlagseite 4, + 10%
     Chiffre 15,00 €
     Farbaufschlag 4c Anzeigen + 10% (Standard sw)
     Andere, individuelle Schriftart + 10%
     Autorkorrekturen 65 €/Std.
     Logoplatzierung 15,00 €
     Korrekturabzug 5,00 €

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.
Bei nicht angefordertem oder termingerecht  
freigegebenem Korrekturabzug übernehmen wir  
keine Haftung für etwaige Satzfehler.

 n hen ta t n  an   eorg allmaier tr.    n hen  ax      an eigen b m . e 

Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Erscheinungstermin für folgende Ausgabe/n an und wählen Sie die Rubrik,  
nter er hre n eige er heinen oll. ählen ie bitte hr n eigen ormat.

Bitte geben Sie hier Ihren Anzeigentext deutlich in Druckbuchstaben ein.
Bitte beachten Sie, dass bei einer Anzeigengröße von 85 x 30 mm der maximale Textumfang 180 Zeichen, bei maximal 6 Zeilen beträgt. 

 

 

 

 

 

 

 r.  n eigen hl  . .  r hein ng termin  . .   Stellengesuch  Stellenangebot  Verschiedenes

 r.  n eigen hl  . .  r hein ng termin  . .   Stellengesuch  Stellenangebot  Verschiedenes

 r.  n eigen hl  . .  r hein ng termin  . .   Stellengesuch  Stellenangebot  Verschiedenes

 r.  n eigen hl  . .  r hein ng termin  . .   Stellengesuch  Stellenangebot  Verschiedenes

Termine werden regelmäßig aktualisiert und können vorab unter www.zbvmuc.de eingesehen werden.



Nummer  Anzeigenschluss  Erscheinungsdatum 

10 01.09.21 13.09.21

11 29.09.21 11.10.21

Nummer  Anzeigenschluss  Erscheinungsdatum 

12 27.10.21 08.11.21

13 24.11.21 06.12.21

Anzeigentermine 2021

www.zahnarzt-erfolgsseminare.de

Prophylaxe Notfall 
Übernehme flexibel Prophylaxe Tätigkeiten.

Kontakt: 0179 / 598 68 94

Verschiedenes

Stellengesuche

Kieferorthopädin (52),
mit 20 Jahre Berufserfahrung sucht 

neuen Wirkungskreis in Form einer Teilzeitstelle 
in München oder südwestlicher Umgebung

--> kfomuc@gmx.de




